
Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  07.11.2019

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und 
Wohnen

06.11.2019 öffentlich

zu TOP 3.11
Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken der Stadt Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 15267-19)

hierzu liegt vor Überweisung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 
(AFBL) vom 29.11.2018: 

Folgende Anträge hat der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften ohne 
Abstimmung an andere Gremien überwiesen:

Zusatz- /Ergänzungsantrag zum TOP (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)
(Drucksache Nr.: 12124-18-E10)  

3. Grundstücksvergabe in Erbbaurecht
Innerstädtische Grundstücke und Grundstücke mit besonderer städtebaulicher Bedeutung 
werden zukünftig ausschließlich vorrangig im Erbbaurecht vergeben.

Herr Tölch (SPD-Fraktion) bittet, das Wort „ausschließlich“ durch „vorrangig“ zu ersetzen und schlägt 
vor, den Antrag als Prüfauftrag und zur fachlichen Diskussion in den Ausschuss für Umwelt, 
Stadtgestaltung und Wohnen und den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften zu 
geben. Erst danach könne hierzu ein Beschluss gefasst werden. 

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften stimmt dem geänderten Antrag 
mehrheitlich bei Enthaltung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, der CDU-Fraktion und der 
Fraktion DIE LINKE & PIRATEN zu und gibt ihn als Prüfauftrag und zur fachlichen Diskussion in 
den Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen sowie den Ausschuss für Finanzen, 
Beteiligungen und Liegenschaften. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (SPD-Fraktion) (Drucksache Nr.: 15436-19 E1):

…die SPD-Fraktion im Ausschuss Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen bittet um Beratung und 
Beschluss des folgenden Ergänzungsantrags:
Beschlussvorschlag:
Für den Wohnungsbau sollen zukünftig alle Investoren die Möglichkeit erhalten zu wählen, ob sie das 
benötigte Grundstück kaufen oder in Erbpacht erwerben wollen.
Begründung:
Mit der Option zwischen Kauf und Erwerb des Grundstücks über Erbbaurecht erhalten Investoren die
Möglichkeit, die für sie geeignete Variante zu wählen. Durch diese Wahlmöglichkeit soll ein Beitrag zur 
Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum geschaffen werden, da insbesondere Investoren, die 
über nur geringe finanzielle Mittel verfügen, die Möglichkeit erhalten, das benötigte Grundstück in 
Erbpacht zu erwerben, um so die Startinvestitionen zu verringern. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/Die Grünen)(Drucksache Nr.: 15436-19 
E2):
…die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bittet den Ausschuss um Beratung und Beschlussfassung 
des folgenden Ergänzungsantrags zur Vorlage:

1. Innerstädtische Grundstücke und Grundstücke mit besonderer städtebaulicher sowie 
strategischer Relevanz werden zukünftig vorrangig in Erbbaurecht vergeben. Im Verkaufsfall 
sichert sich die Stadt ein Rückkaufsrecht.

2. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, für das weitere strategische Vorgehen in Bezug auf 
unterschiedliche Grundstücksarten und Bewerbergruppen sowie die zukünftigen finanziellen 
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Rahmenbedingungen entsprechende Regelungen (inklusive Stichtagsregelung) zu erarbeiten 
und dem Ausschuss im ersten Quartal 2020 vorzulegen. 

3. Bestehende Erbbaurechte werden grundsätzlich nicht mehr veräußert, sondern nur noch 
verlängert. Ausnahmen von diesem Grundsatz bedürfen einer Zustimmung des Rates der 
Stadt Dortmund. 

4. Bei städtischen Einfamilienhausgrundstücken können die Bewerber zwischen Kauf und 
Erbpachtvergabe wählen. Optional können in größeren Baugebieten Baufelder für 
Einfamilienhäuser eingeplant werden, die nur im Wege des Erbbaurechts erhältlich sind. 
Die Ausweisung, ob es sich jeweils um Einfamilienhausgrundstücke für die Vergabe eines 
Erbbaurechtes oder zum Kauf handelt, erfolgt mit dem jeweiligen Vermarktungsbeschluss zu 
einem Baugebiet und wird den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

5. Dem städtischen Tochterunternehmen DOGEWO21 werden Kauf- oder Erbbaurechts-
grundstücke angeboten.  Im Falle eines Erwerbs ist eine Veräußerung, auch von Teilflächen, 
an Dritte ausgeschlossen oder nur mit Zustimmung des Rates möglich.

Begründung:
Durch die Vergabe von Erbbaurechten wird die Stadt Dortmund vor allem in die Lage versetzt, auch 
zukünftig aktiv und steuernd auf den Bodenmarkt und seine (städtebauliche) Entwicklung Einfluss zu 
nehmen. Neben dem Erhalt des kommunalen Grundvermögens und dem Aufbau einer dauerhaften 
Einnahme durch den Erbbauzins dient die verstärkte Ausweisung von Erbbaurechten auch als 
zentraler Baustein einer gemeinwohlorientierten Grundstücksvergabe.  Das Erbbaurecht kann einen 
sinnvollen Beitrag zur Daseinsvorsorge und zur nachhaltigen Schaffung und Sicherung von 
bezahlbarem Wohnraum leisten. Bis vor einigen Jahren haben nur wenige Städte - im Gegensatz zu 
Kirchen und Stiftungen - das Instrument des Erbbaurechts aktiv genutzt. Im Rahmen des 
angespannten Wohnungsmarktes, der zunehmenden Bodenspekulationen und der Tatsache, dass 
Flächen nicht beliebig vermehrbar sind, erfolgt mittlerweile in vielen Städten ein Umdenken. Eine 
Steuerung durch die Kommunen und der Erhalt des Grundvermögens werden heute ausdrücklich als 
Beitrag zu einer nachhaltigen Bodenpolitik begrüßt. 
In einer Expertise des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. 
aus Mai 2018 wurde die Wirkung von Vergaben städtischer Grundstücke in Erbbaurecht in Hinblick 
auf die Sicherung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum bestätigt. Voraussetzung ist, dass die 
Kommunen die Handlungsspielräume bei der Verzinsung sowie den Vertragskonstellationen nutzen 
und das Erbbaurecht im Vergleich mit einem Kaufgrundstück attraktiv gestalten. Neben dem Vorteil, 
mit den Bauherren Vereinbarungen zu gefördertem Wohnungsbau zu treffen, fallen die Grundstücke 
nach mehreren Jahrzehnten wieder zurück an die Stadt. Nachfolgende Generationen haben damit 
wieder die Möglichkeit, mit den Grundstücken auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren. Das gilt 
für den Bau von Kitas oder anderen öffentlichen Einrichtungen genauso wie für die Einflussnahme auf 
den Wohnungsmarkt. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/Die Grünen)(Drucksache Nr.: 15436-19 
E3):
…die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bittet den Ausschuss um Beratung und Beschlussfassung 
des folgenden Ergänzungsantrags zur Vorlage:

1. Entsprechend des Beschlusses im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 
2018:

“Der Verkauf städtischer Grundstücke zum Zweck der Wohnbebauung erfolgt grundsätzlich
über ein Konzeptverfahren. Dafür werden neben dem Kaufpreis unter anderem Kriterien wie 
die Verbesserung des Angebots von Wohnraum im unteren Preissegment (Quote für sozial 
geförderten Wohnungsbau, preisgedämpfter Wohnungsbau), die Förderung alternativer 
Mobilität (Mobilitätsmanagement, z. B. mit Carsharing-Angeboten, E-Ladestationen, 
gesicherten Abstellflächen für Räder, Stellflächen für Lastenräder), Quartierskonzepte, 
Entwicklung des Mikroklimas sowie ökologisches Bauen aufgenommen und 
grundstücksscharf gewichtet.“

wird für die unter Punkt 3.2 der Vorlage aufgeführte Vergabe von Flächen an Bauträger, 
Investoren und bei Sonderfällen der Vermarktung ein Interessensbekundungsverfahren 
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durchgeführt.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, einen Kriterienkatalog gemäß dem o.g. Beschluss zu 
entwickeln und dem Ausschuss vorzulegen.“

Begründung:
Die Vergabe nach Konzeptqualität ist ein wesentliches Instrument, um die Umsetzung sowohl 
wohnungspolitischer als auch umwelt- und / oder stadtentwicklungspolitischer Ziele bei der 
gesamtstädtischen Grundstücksvergabe zu garantieren und einen überzogenen Preiswettbewerb zu 
verhindern. Dieser Effekt soll nicht nur bei der Vergabe von lediglich 10 Prozent der 
Grundstücksflächen erfolgen, sondern generell erzielt werden. Eine Anwendung lediglich in den 
Verfahren für Baugemeinschaften entspricht nicht dem o.g. vom Rat gefassten Beschluss.

AUSW, 06.11.2019:

Der Ausschuss für Umwelt Stadtgestaltung und Wohnen vertagt die Befassung mit dieser 
Angelegenheit aufgrund weiteren Beratungsbedarfes auf seine nächste Sitzung am 04.12.2019.



Erstellt am:  08.11.2019

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften

07.11.2019 öffentlich

zu TOP 4.2
Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken der Stadt Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 15267-19)

Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften liegt folgende Empfehlung des 
Ausschusses für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen aus seiner Sitzung am 06.11.2019 vor:

hierzu liegt vor Überweisung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften (AFBL) vom 29.11.2018: 

Folgende Anträge hat der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften ohne 
Abstimmung an andere Gremien überwiesen:

Zusatz- /Ergänzungsantrag zum TOP (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)
(Drucksache Nr.: 12124-18-E10)  

3. Grundstücksvergabe in Erbbaurecht
Innerstädtische Grundstücke und Grundstücke mit besonderer städtebaulicher 
Bedeutung werden zukünftig ausschließlich vorrangig im Erbbaurecht vergeben.

Herr Tölch (SPD-Fraktion) bittet, das Wort „ausschließlich“ durch „vorrangig“ zu ersetzen und 
schlägt vor, den Antrag als Prüfauftrag und zur fachlichen Diskussion in den Ausschuss für 
Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen und den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften zu geben. Erst danach könne hierzu ein Beschluss gefasst werden. 

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften stimmt dem geänderten 
Antrag mehrheitlich bei Enthaltung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, der CDU-
Fraktion und der Fraktion DIE LINKE & PIRATEN zu und gibt ihn als Prüfauftrag und zur 
fachlichen Diskussion in den Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen 
sowie den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (SPD-Fraktion) (Drucksache Nr.: 15436-19 E1):

…die SPD-Fraktion im Ausschuss Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen bittet um Beratung 
und Beschluss des folgenden Ergänzungsantrags:
Beschlussvorschlag:
Für den Wohnungsbau sollen zukünftig alle Investoren die Möglichkeit erhalten zu wählen, ob 
sie das benötigte Grundstück kaufen oder in Erbpacht erwerben wollen.
Begründung:
Mit der Option zwischen Kauf und Erwerb des Grundstücks über Erbbaurecht erhalten 
Investoren die Möglichkeit, die für sie geeignete Variante zu wählen. Durch diese 
Wahlmöglichkeit soll ein Beitrag zur Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum geschaffen 
werden, da insbesondere Investoren, die über nur geringe finanzielle Mittel verfügen, die
Möglichkeit erhalten, das benötigte Grundstück in Erbpacht zu erwerben, um so die 
Startinvestitionen zu verringern. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/Die Grünen)(Drucksache Nr.: 
15436-19 E2):
…die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bittet den Ausschuss um Beratung und 
Beschlussfassung des folgenden Ergänzungsantrags zur Vorlage:

1. Innerstädtische Grundstücke und Grundstücke mit besonderer städtebaulicher sowie 
strategischer Relevanz werden zukünftig vorrangig in Erbbaurecht vergeben. Im 
Verkaufsfall sichert sich die Stadt ein Rückkaufsrecht.



2. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, für das weitere strategische Vorgehen in 
Bezug auf unterschiedliche Grundstücksarten und Bewerbergruppen sowie die 
zukünftigen finanziellen Rahmenbedingungen entsprechende Regelungen (inklusive 
Stichtagsregelung) zu erarbeiten und dem Ausschuss im ersten Quartal 2020 
vorzulegen. 

3. Bestehende Erbbaurechte werden grundsätzlich nicht mehr veräußert, sondern nur 
noch verlängert. Ausnahmen von diesem Grundsatz bedürfen einer Zustimmung des 
Rates der Stadt Dortmund. 

4. Bei städtischen Einfamilienhausgrundstücken können die Bewerber zwischen Kauf 
und Erbpachtvergabe wählen. Optional können in größeren Baugebieten Baufelder für 
Einfamilienhäuser eingeplant werden, die nur im Wege des Erbbaurechts erhältlich 
sind. 
Die Ausweisung, ob es sich jeweils um Einfamilienhausgrundstücke für die Vergabe 
eines Erbbaurechtes oder zum Kauf handelt, erfolgt mit dem jeweiligen 
Vermarktungsbeschluss zu einem Baugebiet und wird den politischen Gremien zur 
Beschlussfassung vorgelegt.

5. Dem städtischen Tochterunternehmen DOGEWO21 werden Kauf- oder Erbbaurechts-
grundstücke angeboten.  Im Falle eines Erwerbs ist eine Veräußerung, auch von 
Teilflächen, an Dritte ausgeschlossen oder nur mit Zustimmung des Rates möglich.

Begründung:
Durch die Vergabe von Erbbaurechten wird die Stadt Dortmund vor allem in die Lage versetzt, 
auch zukünftig aktiv und steuernd auf den Bodenmarkt und seine (städtebauliche) Entwicklung 
Einfluss zu nehmen. Neben dem Erhalt des kommunalen Grundvermögens und dem Aufbau 
einer dauerhaften Einnahme durch den Erbbauzins dient die verstärkte Ausweisung von 
Erbbaurechten auch als zentraler Baustein einer gemeinwohlorientierten Grundstücksvergabe.  
Das Erbbaurecht kann einen sinnvollen Beitrag zur Daseinsvorsorge und zur nachhaltigen 
Schaffung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum leisten. Bis vor einigen Jahren haben 
nur wenige Städte - im Gegensatz zu Kirchen und Stiftungen - das Instrument des 
Erbbaurechts aktiv genutzt. Im Rahmen des angespannten Wohnungsmarktes, der 
zunehmenden Bodenspekulationen und der Tatsache, dass Flächen nicht beliebig vermehrbar 
sind, erfolgt mittlerweile in vielen Städten ein Umdenken. Eine Steuerung durch die 
Kommunen und der Erhalt des Grundvermögens werden heute ausdrücklich als Beitrag zu 
einer nachhaltigen Bodenpolitik begrüßt. 
In einer Expertise des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e. V. aus Mai 2018 wurde die Wirkung von Vergaben städtischer Grundstücke 
in Erbbaurecht in Hinblick auf die Sicherung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
bestätigt. Voraussetzung ist, dass die Kommunen die Handlungsspielräume bei der 
Verzinsung sowie den Vertragskonstellationen nutzen und das Erbbaurecht im Vergleich mit 
einem Kaufgrundstück attraktiv gestalten. Neben dem Vorteil, mit den Bauherren 
Vereinbarungen zu gefördertem Wohnungsbau zu treffen, fallen die Grundstücke nach 
mehreren Jahrzehnten wieder zurück an die Stadt. Nachfolgende Generationen haben damit 
wieder die Möglichkeit, mit den Grundstücken auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren. 
Das gilt für den Bau von Kitas oder anderen öffentlichen Einrichtungen genauso wie für die 
Einflussnahme auf den Wohnungsmarkt. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/Die Grünen)(Drucksache Nr.: 
15436-19 E3):
…die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bittet den Ausschuss um Beratung und 
Beschlussfassung des folgenden Ergänzungsantrags zur Vorlage:

1. Entsprechend des Beschlusses im Rahmen der Einbringung des 
Haushaltsplanentwurfes 2018:

“Der Verkauf städtischer Grundstücke zum Zweck der Wohnbebauung erfolgt
grundsätzlich über ein Konzeptverfahren. Dafür werden neben dem Kaufpreis unter 
anderem Kriterien wie die Verbesserung des Angebots von Wohnraum im unteren 
Preissegment (Quote für sozial geförderten Wohnungsbau, preisgedämpfter 



Wohnungsbau), die Förderung alternativer Mobilität (Mobilitätsmanagement, z. B. mit 
Carsharing-Angeboten, E-Ladestationen, gesicherten Abstellflächen für Räder, 
Stellflächen für Lastenräder), Quartierskonzepte, Entwicklung des Mikroklimas sowie 
ökologisches Bauen aufgenommen und grundstücksscharf gewichtet.“

wird für die unter Punkt 3.2 der Vorlage aufgeführte Vergabe von Flächen an 
Bauträger, Investoren und bei Sonderfällen der Vermarktung ein 
Interessensbekundungsverfahren durchgeführt.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, einen Kriterienkatalog gemäß dem o.g. Beschluss 
zu entwickeln und dem Ausschuss vorzulegen.“

Begründung:
Die Vergabe nach Konzeptqualität ist ein wesentliches Instrument, um die Umsetzung sowohl 
wohnungspolitischer als auch umwelt- und / oder stadtentwicklungspolitischer Ziele bei der 
gesamtstädtischen Grundstücksvergabe zu garantieren und einen überzogenen 
Preiswettbewerb zu verhindern. Dieser Effekt soll nicht nur bei der Vergabe von lediglich 10 
Prozent der Grundstücksflächen erfolgen, sondern generell erzielt werden. Eine Anwendung 
lediglich in den Verfahren für Baugemeinschaften entspricht nicht dem o.g. vom Rat gefassten 
Beschluss.

AUSW, 06.11.2019:

Der Ausschuss für Umwelt Stadtgestaltung und Wohnen vertagt die Befassung mit 
dieser Angelegenheit aufgrund weiteren Beratungsbedarfes auf seine nächste Sitzung 
am 04.12.2019.

Herr Düdder (SPD-Fraktion) bittet darum, die abschließende Bewertung des Ausschusses für Umwelt, 
Stadtgestaltung und Wohnen abzuwarten.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften verschiebt die Beratung und 
Beschlussfassung über die Vorlage in seine Sitzung am 06.02.2020.
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Erstellt am:  06.02.2020

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und 
Wohnen

05.02.2020 öffentlich

zu TOP 3.4
Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken der Stadt Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 15267-19)

hierzu liegt vor Überweisung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 
(AFBL) vom 29.11.2018: 

Folgende Anträge hat der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften ohne 
Abstimmung an andere Gremien überwiesen:

Zusatz- /Ergänzungsantrag zum TOP (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)
(Drucksache Nr.: 12124-18-E10)  

3. Grundstücksvergabe in Erbbaurecht
Innerstädtische Grundstücke und Grundstücke mit besonderer städtebaulicher Bedeutung 
werden zukünftig ausschließlich vorrangig im Erbbaurecht vergeben.

Herr Tölch (SPD-Fraktion) bittet, das Wort „ausschließlich“ durch „vorrangig“ zu ersetzen und schlägt 
vor, den Antrag als Prüfauftrag und zur fachlichen Diskussion in den Ausschuss für Umwelt, 
Stadtgestaltung und Wohnen und den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften zu 
geben. Erst danach könne hierzu ein Beschluss gefasst werden. 

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften stimmt dem geänderten Antrag 
mehrheitlich bei Enthaltung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, der CDU-Fraktion und der 
Fraktion DIE LINKE & PIRATEN zu und gibt ihn als Prüfauftrag und zur fachlichen Diskussion in 
den Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen sowie den Ausschuss für Finanzen, 
Beteiligungen und Liegenschaften. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (SPD-Fraktion) (Drucksache Nr.: 15436-19 E1):

…die SPD-Fraktion im Ausschuss Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen bittet um Beratung und 
Beschluss des folgenden Ergänzungsantrags:

Beschlussvorschlag:
Für den Wohnungsbau sollen zukünftig alle Investoren die Möglichkeit erhalten zu wählen, ob sie das 
benötigte Grundstück kaufen oder in Erbpacht erwerben wollen.

Begründung:
Mit der Option zwischen Kauf und Erwerb des Grundstücks über Erbbaurecht erhalten Investoren die 
Möglichkeit, die für sie geeignete Variante zu wählen. Durch diese Wahlmöglichkeit soll ein Beitrag zur 
Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum geschaffen werden, da insbesondere Investoren, die 
über nur geringe finanzielle Mittel verfügen, die Möglichkeit erhalten, das benötigte Grundstück in 
Erbpacht zu erwerben, um so die Startinvestitionen zu verringern. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/Die Grünen)(Drucksache Nr.: 15436-19 
E2):
…die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bittet den Ausschuss um Beratung und Beschlussfassung 
des folgenden Ergänzungsantrags zur Vorlage:

1. Innerstädtische Grundstücke und Grundstücke mit besonderer städtebaulicher sowie 
strategischer Relevanz werden zukünftig vorrangig in Erbbaurecht vergeben. Im Verkaufsfall 
sichert sich die Stadt ein Rückkaufsrecht.
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2. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, für das weitere strategische Vorgehen in Bezug auf 
unterschiedliche Grundstücksarten und Bewerbergruppen sowie die zukünftigen finanziellen 
Rahmenbedingungen entsprechende Regelungen (inklusive Stichtagsregelung) zu erarbeiten 
und dem Ausschuss im ersten Quartal 2020 vorzulegen. 

3. Bestehende Erbbaurechte werden grundsätzlich nicht mehr veräußert, sondern nur noch 
verlängert. Ausnahmen von diesem Grundsatz bedürfen einer Zustimmung des Rates der 
Stadt Dortmund. 

4. Bei städtischen Einfamilienhausgrundstücken können die Bewerber zwischen Kauf und 
Erbpachtvergabe wählen. Optional können in größeren Baugebieten Baufelder für 
Einfamilienhäuser eingeplant werden, die nur im Wege des Erbbaurechts erhältlich sind. 
Die Ausweisung, ob es sich jeweils um Einfamilienhausgrundstücke für die Vergabe eines 
Erbbaurechtes oder zum Kauf handelt, erfolgt mit dem jeweiligen Vermarktungsbeschluss zu 
einem Baugebiet und wird den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

5. Dem städtischen Tochterunternehmen DOGEWO21 werden Kauf- oder Erbbaurechts-
grundstücke angeboten.  Im Falle eines Erwerbs ist eine Veräußerung, auch von Teilflächen, 
an Dritte ausgeschlossen oder nur mit Zustimmung des Rates möglich.

Begründung:
Durch die Vergabe von Erbbaurechten wird die Stadt Dortmund vor allem in die Lage versetzt, auch 
zukünftig aktiv und steuernd auf den Bodenmarkt und seine (städtebauliche) Entwicklung Einfluss zu 
nehmen. Neben dem Erhalt des kommunalen Grundvermögens und dem Aufbau einer dauerhaften 
Einnahme durch den Erbbauzins dient die verstärkte Ausweisung von Erbbaurechten auch als 
zentraler Baustein einer gemeinwohlorientierten Grundstücksvergabe.  Das Erbbaurecht kann einen 
sinnvollen Beitrag zur Daseinsvorsorge und zur nachhaltigen Schaffung und Sicherung von 
bezahlbarem Wohnraum leisten. Bis vor einigen Jahren haben nur wenige Städte - im Gegensatz zu 
Kirchen und Stiftungen - das Instrument des Erbbaurechts aktiv genutzt. Im Rahmen des 
angespannten Wohnungsmarktes, der zunehmenden Bodenspekulationen und der Tatsache, dass 
Flächen nicht beliebig vermehrbar sind, erfolgt mittlerweile in vielen Städten ein Umdenken. Eine 
Steuerung durch die Kommunen und der Erhalt des Grundvermögens werden heute ausdrücklich als 
Beitrag zu einer nachhaltigen Bodenpolitik begrüßt. 
In einer Expertise des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V. 
aus Mai 2018 wurde die Wirkung von Vergaben städtischer Grundstücke in Erbbaurecht in Hinblick 
auf die Sicherung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum bestätigt. Voraussetzung ist, dass die 
Kommunen die Handlungsspielräume bei der Verzinsung sowie den Vertragskonstellationen nutzen 
und das Erbbaurecht im Vergleich mit einem Kaufgrundstück attraktiv gestalten. Neben dem Vorteil, 
mit den Bauherren Vereinbarungen zu gefördertem Wohnungsbau zu treffen, fallen die Grundstücke 
nach mehreren Jahrzehnten wieder zurück an die Stadt. Nachfolgende Generationen haben damit 
wieder die Möglichkeit, mit den Grundstücken auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren. Das gilt 
für den Bau von Kitas oder anderen öffentlichen Einrichtungen genauso wie für die Einflussnahme auf 
den Wohnungsmarkt. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/Die Grünen)(Drucksache Nr.: 15436-19 
E3):
…die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bittet den Ausschuss um Beratung und Beschlussfassung 
des folgenden Ergänzungsantrags zur Vorlage:

1. Entsprechend des Beschlusses im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 
2018:

“Der Verkauf städtischer Grundstücke zum Zweck der Wohnbebauung erfolgt grundsätzlich
über ein Konzeptverfahren. Dafür werden neben dem Kaufpreis unter anderem Kriterien wie 
die Verbesserung des Angebots von Wohnraum im unteren Preissegment (Quote für sozial 
geförderten Wohnungsbau, preisgedämpfter Wohnungsbau), die Förderung alternativer 
Mobilität (Mobilitätsmanagement, z. B. mit Carsharing-Angeboten, E-Ladestationen, 
gesicherten Abstellflächen für Räder, Stellflächen für Lastenräder), Quartierskonzepte, 
Entwicklung des Mikroklimas sowie ökologisches Bauen aufgenommen und 
grundstücksscharf gewichtet.“



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

wird für die unter Punkt 3.2 der Vorlage aufgeführte Vergabe von Flächen an Bauträger, 
Investoren und bei Sonderfällen der Vermarktung ein Interessensbekundungsverfahren 
durchgeführt.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, einen Kriterienkatalog gemäß dem o.g. Beschluss zu 
entwickeln und dem Ausschuss vorzulegen.“

Begründung:
Die Vergabe nach Konzeptqualität ist ein wesentliches Instrument, um die Umsetzung sowohl 
wohnungspolitischer als auch umwelt- und / oder stadtentwicklungspolitischer Ziele bei der 
gesamtstädtischen Grundstücksvergabe zu garantieren und einen überzogenen Preiswettbewerb zu 
verhindern. Dieser Effekt soll nicht nur bei der Vergabe von lediglich 10 Prozent der 
Grundstücksflächen erfolgen, sondern generell erzielt werden. Eine Anwendung lediglich in den 
Verfahren für Baugemeinschaften entspricht nicht dem o.g. vom Rat gefassten Beschluss.

hierzu liegt vor  Stellungnahme der Verwaltung (DS-Nr.: 15267-19-E4)  siehe Anlage!

AUSW, 05.02.2020:

Herr Rm Logermann teilt mit, dass seine Fraktion den in der o. a. Überweisung enthaltenen Zusatz-
/Ergänzungsantrag (DS-Nr.: 12124-18-E10) zurückziehe, weil dieser im Zusatz-/Ergänzungsantrag 
(DS-Nr.: 15267-19-E2) enthalten sei. 

Frau Rm Neumann-Lieven führt an, dass ihre Fraktion bzgl. des Zusatz-/Ergänzungsantrages der 
Fraktion B‘90/Die Grünen (DS-Nr.: 15267-19-E2) lediglich Punkt 4 mittragen werde. 

Mit diesen Anmerkungen erfolgt folgende Abstimmung zu den o. a. Antragen sowie zur Vorlage:

1.Der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen lehnt den Zusatz-
/Ergänzungsantrag der Fraktion B‘90/Die Grünen (DS-Nr.: 15267-19-E3) mehrheitlich bei 
Gegenstimmen (Fraktion B‘90/Die Grünen sowie Fraktion Die Linke & Piraten) ab. 

2.Der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen lehnt den Zusatz-
/Ergänzungsantrag der Fraktion B‘90/Die Grünen (DS-Nr.: 15267-19-E2) mehrheitlich bei 
Gegenstimmen (Fraktion B‘90/Die Grünen sowie Fraktion Die Linke & Piraten) ab. 

3. Der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen stimmt den Zusatz-
/Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion (DS-Nr.: 15267-19-E1) mehrheitlich bei Gegenstimmen 
(Fraktion B‘90/Die Grünen und Fraktion Die Linke & Piraten) sowie einer Enthaltung (Fraktion 
AfD) zu. 

Somit ergeht folgender Beschluss zur Vorlage:

Der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen empfiehlt dem Rat der Stadt 
Dortmund mehrheitlich, bei Gegenstimmen (Fraktion B‘90/Die Grünen) nachfolgenden 
ergänzten Beschluss zu fassen:

Beschluss:
Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, bei der Bereitstellung von
Wohnbaugrundstücken die in der Vorlage dargestellten Verfahren anzuwenden.

Ergänzung: 
Für den Wohnungsbau sollen zukünftig alle Investoren die Möglichkeit erhalten zu wählen, ob sie das 
benötigte Grundstück kaufen oder in Erbpacht erwerben wollen.



Erstellt am:  06.02.2020

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften

06.02.2020 öffentlich

zu TOP 4.2
Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken der Stadt Dortmund
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 15267-19)

Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften liegt folgende zusätzliche 
Information der Verwaltung vom 27.01.2020 vor:



Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften liegt folgende Empfehlung des 
Ausschusses für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen aus seiner Sitzung am 05.02.2020 vor:

hierzu liegt vor Überweisung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften (AFBL) vom 29.11.2018: 

Folgende Anträge hat der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften ohne 
Abstimmung an andere Gremien überwiesen:

Zusatz- /Ergänzungsantrag zum TOP (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)
(Drucksache Nr.: 12124-18-E10)  

3. Grundstücksvergabe in Erbbaurecht
Innerstädtische Grundstücke und Grundstücke mit besonderer städtebaulicher 
Bedeutung werden zukünftig ausschließlich vorrangig im Erbbaurecht vergeben.

Herr Tölch (SPD-Fraktion) bittet, das Wort „ausschließlich“ durch „vorrangig“ zu ersetzen und 
schlägt vor, den Antrag als Prüfauftrag und zur fachlichen Diskussion in den Ausschuss für 
Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen und den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften zu geben. Erst danach könne hierzu ein Beschluss gefasst werden. 

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften stimmt dem geänderten 
Antrag mehrheitlich bei Enthaltung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, der CDU-
Fraktion und der Fraktion DIE LINKE & PIRATEN zu und gibt ihn als Prüfauftrag und zur 
fachlichen Diskussion in den Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen 
sowie den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (SPD-Fraktion) (Drucksache Nr.: 15436-19 E1):

…die SPD-Fraktion im Ausschuss Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen bittet um Beratung 
und Beschluss des folgenden Ergänzungsantrags:

Beschlussvorschlag:
Für den Wohnungsbau sollen zukünftig alle Investoren die Möglichkeit erhalten zu wählen, ob 
sie das benötigte Grundstück kaufen oder in Erbpacht erwerben wollen.

Begründung:



Mit der Option zwischen Kauf und Erwerb des Grundstücks über Erbbaurecht erhalten 
Investoren die Möglichkeit, die für sie geeignete Variante zu wählen. Durch diese 
Wahlmöglichkeit soll ein Beitrag zur Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum geschaffen 
werden, da insbesondere Investoren, die über nur geringe finanzielle Mittel verfügen, die
Möglichkeit erhalten, das benötigte Grundstück in Erbpacht zu erwerben, um so die 
Startinvestitionen zu verringern. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/Die Grünen)(Drucksache Nr.: 
15436-19 E2):
…die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bittet den Ausschuss um Beratung und 
Beschlussfassung des folgenden Ergänzungsantrags zur Vorlage:

1. Innerstädtische Grundstücke und Grundstücke mit besonderer städtebaulicher sowie 
strategischer Relevanz werden zukünftig vorrangig in Erbbaurecht vergeben. Im 
Verkaufsfall sichert sich die Stadt ein Rückkaufsrecht.

2. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, für das weitere strategische Vorgehen in 
Bezug auf unterschiedliche Grundstücksarten und Bewerbergruppen sowie die 
zukünftigen finanziellen Rahmenbedingungen entsprechende Regelungen (inklusive 
Stichtagsregelung) zu erarbeiten und dem Ausschuss im ersten Quartal 2020 
vorzulegen. 

3. Bestehende Erbbaurechte werden grundsätzlich nicht mehr veräußert, sondern nur 
noch verlängert. Ausnahmen von diesem Grundsatz bedürfen einer Zustimmung des 
Rates der Stadt Dortmund. 

4. Bei städtischen Einfamilienhausgrundstücken können die Bewerber zwischen Kauf 
und Erbpachtvergabe wählen. Optional können in größeren Baugebieten Baufelder für 
Einfamilienhäuser eingeplant werden, die nur im Wege des Erbbaurechts erhältlich 
sind. 
Die Ausweisung, ob es sich jeweils um Einfamilienhausgrundstücke für die Vergabe 
eines Erbbaurechtes oder zum Kauf handelt, erfolgt mit dem jeweiligen 
Vermarktungsbeschluss zu einem Baugebiet und wird den politischen Gremien zur 
Beschlussfassung vorgelegt.

5. Dem städtischen Tochterunternehmen DOGEWO21 werden Kauf- oder Erbbaurechts-
grundstücke angeboten.  Im Falle eines Erwerbs ist eine Veräußerung, auch von 
Teilflächen, an Dritte ausgeschlossen oder nur mit Zustimmung des Rates möglich.

Begründung:
Durch die Vergabe von Erbbaurechten wird die Stadt Dortmund vor allem in die Lage versetzt, 
auch zukünftig aktiv und steuernd auf den Bodenmarkt und seine (städtebauliche) Entwicklung 
Einfluss zu nehmen. Neben dem Erhalt des kommunalen Grundvermögens und dem Aufbau 
einer dauerhaften Einnahme durch den Erbbauzins dient die verstärkte Ausweisung von 
Erbbaurechten auch als zentraler Baustein einer gemeinwohlorientierten Grundstücksvergabe.  
Das Erbbaurecht kann einen sinnvollen Beitrag zur Daseinsvorsorge und zur nachhaltigen 
Schaffung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum leisten. Bis vor einigen Jahren haben 
nur wenige Städte - im Gegensatz zu Kirchen und Stiftungen - das Instrument des 
Erbbaurechts aktiv genutzt. Im Rahmen des angespannten Wohnungsmarktes, der 
zunehmenden Bodenspekulationen und der Tatsache, dass Flächen nicht beliebig vermehrbar 
sind, erfolgt mittlerweile in vielen Städten ein Umdenken. Eine Steuerung durch die 
Kommunen und der Erhalt des Grundvermögens werden heute ausdrücklich als Beitrag zu 
einer nachhaltigen Bodenpolitik begrüßt. 
In einer Expertise des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e. V. aus Mai 2018 wurde die Wirkung von Vergaben städtischer Grundstücke 
in Erbbaurecht in Hinblick auf die Sicherung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
bestätigt. Voraussetzung ist, dass die Kommunen die Handlungsspielräume bei der 
Verzinsung sowie den Vertragskonstellationen nutzen und das Erbbaurecht im Vergleich mit 
einem Kaufgrundstück attraktiv gestalten. Neben dem Vorteil, mit den Bauherren 
Vereinbarungen zu gefördertem Wohnungsbau zu treffen, fallen die Grundstücke nach 
mehreren Jahrzehnten wieder zurück an die Stadt. Nachfolgende Generationen haben damit 



wieder die Möglichkeit, mit den Grundstücken auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren. 
Das gilt für den Bau von Kitas oder anderen öffentlichen Einrichtungen genauso wie für die 
Einflussnahme auf den Wohnungsmarkt. 

hierzu liegt vor Zusatz-/Ergänzungsantrag (Fraktion B‘90/Die Grünen)(Drucksache Nr.: 
15436-19 E3):
…die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bittet den Ausschuss um Beratung und 
Beschlussfassung des folgenden Ergänzungsantrags zur Vorlage:

1. Entsprechend des Beschlusses im Rahmen der Einbringung des 
Haushaltsplanentwurfes 2018:

“Der Verkauf städtischer Grundstücke zum Zweck der Wohnbebauung erfolgt
grundsätzlich über ein Konzeptverfahren. Dafür werden neben dem Kaufpreis unter 
anderem Kriterien wie die Verbesserung des Angebots von Wohnraum im unteren 
Preissegment (Quote für sozial geförderten Wohnungsbau, preisgedämpfter 
Wohnungsbau), die Förderung alternativer Mobilität (Mobilitätsmanagement, z. B. mit 
Carsharing-Angeboten, E-Ladestationen, gesicherten Abstellflächen für Räder, 
Stellflächen für Lastenräder), Quartierskonzepte, Entwicklung des Mikroklimas sowie 
ökologisches Bauen aufgenommen und grundstücksscharf gewichtet.“

wird für die unter Punkt 3.2 der Vorlage aufgeführte Vergabe von Flächen an 
Bauträger, Investoren und bei Sonderfällen der Vermarktung ein 
Interessensbekundungsverfahren durchgeführt.

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, einen Kriterienkatalog gemäß dem o.g. Beschluss 
zu entwickeln und dem Ausschuss vorzulegen.“

Begründung:
Die Vergabe nach Konzeptqualität ist ein wesentliches Instrument, um die Umsetzung sowohl 
wohnungspolitischer als auch umwelt- und / oder stadtentwicklungspolitischer Ziele bei der 
gesamtstädtischen Grundstücksvergabe zu garantieren und einen überzogenen 
Preiswettbewerb zu verhindern. Dieser Effekt soll nicht nur bei der Vergabe von lediglich 10 
Prozent der Grundstücksflächen erfolgen, sondern generell erzielt werden. Eine Anwendung 
lediglich in den Verfahren für Baugemeinschaften entspricht nicht dem o.g. vom Rat gefassten 
Beschluss.

hierzu liegt vor  Stellungnahme der Verwaltung (DS-Nr.: 15267-19-E4)  siehe Anlage!

AUSW, 05.02.2020:

Herr Rm Logermann teilt mit, dass seine Fraktion den in der o. a. Überweisung enthaltenen 
Zusatz-/Ergänzungsantrag (DS-Nr.: 12124-18-E10) zurückziehe, weil dieser im Zusatz-
/Ergänzungsantrag (DS-Nr.: 15267-19-E2) enthalten sei. 

Frau Rm Neumann-Lieven führt an, dass ihre Fraktion bzgl. des Zusatz-/Ergänzungsantrages 
der Fraktion B‘90/Die Grünen (DS-Nr.: 15267-19-E2) lediglich Punkt 4 mittragen werde. 

Mit diesen Anmerkungen erfolgt folgende Abstimmung zu den o. a. Antragen sowie zur 
Vorlage:

1.Der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen lehnt den Zusatz-
/Ergänzungsantrag der Fraktion B‘90/Die Grünen (DS-Nr.: 15267-19-E3) mehrheitlich bei 
Gegenstimmen (Fraktion B‘90/Die Grünen sowie Fraktion Die Linke & Piraten) ab. 

2.Der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen lehnt den Zusatz-
/Ergänzungsantrag der Fraktion B‘90/Die Grünen (DS-Nr.: 15267-19-E2) mehrheitlich bei 
Gegenstimmen (Fraktion B‘90/Die Grünen sowie Fraktion Die Linke & Piraten) ab. 

3. Der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen stimmt den Zusatz-
/Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion (DS-Nr.: 15267-19-E1) mehrheitlich bei 



Gegenstimmen (Fraktion B‘90/Die Grünen und Fraktion Die Linke & Piraten) sowie einer 
Enthaltung (Fraktion AfD) zu. 

Somit ergeht folgender Beschluss zur Vorlage:

Der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen empfiehlt dem Rat der Stadt 
Dortmund mehrheitlich, bei Gegenstimmen (Fraktion B‘90/Die Grünen) nachfolgenden 
ergänzten Beschluss zu fassen:

Beschluss:
Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, bei der Bereitstellung von
Wohnbaugrundstücken die in der Vorlage dargestellten Verfahren anzuwenden.

Ergänzung: 
Für den Wohnungsbau sollen zukünftig alle Investoren die Möglichkeit erhalten zu wählen, ob 
sie das benötigte Grundstück kaufen oder in Erbpacht erwerben wollen.

Herr Reppin (CDU-Fraktion) teilt mit, dass die CDU-Fraktion der Vorlage im AUSW zugestimmt habe, 
eine Zustimmung zu den Anträgen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe es jedoch nicht 
gegeben.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften schließt sich der Empfehlung des 
Ausschusses für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen mehrheitlich bei Gegenstimmen der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an.
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